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Das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) bringt mit Inkrafttreten am 1.8.2022 Neuerungen insbe-
sondere bei der Gründung einer GmbH. So kann eine GmbH im Wege der elektronischen Videokommunikation gegründet 
werden. Ebenso kann die Beglaubigung von Anmeldungen zum Handelsregister in bestimmten Fällen mittels Videokom-
munikation geschehen. Nach einem kurzfristig verabschiedeten Ergänzungsgesetz (DiREG) wird der Anwendungsbereich 
der elektronischen notariellen Beurkundung und Beglaubigung noch erweitert. Die Neuerungen durch das DiREG treten 
zweistufig zum 1.8.2022 und zum 1.8.2023 in Kraft.

I.  Videobeurkundung und
elektronische Niederschrift

Ab dem 1.8.2022 ermöglichen § 16a und 
§ 16b BeurkG eine notarielle Fernbeurkun-
dung und die Aufnahme einer elektro-
nischen notariellen Niederschrift. Da-
rüber hinaus ist gemäß § 16e BeurkG n.F.
auch die gemischte Beurkundung zu-
lässig, bei der mindestens ein Teil kör-
perlich und ein anderer Teil über Video-
kommunikation anwesend ist.

Zur Teilnahme am Onlineverfahren müs-
sen alle Beteiligten über einen Zugang 
zum System der Bundesnotarkammer 
verfügen. Dieses ist über https://www.
onlineverfahren.notar.de erreichbar. Zur 
leichteren Identifizierung der Beteilig-
ten möchte die Notarkammer darüber 
hinaus eine App bereitstellen.

II.  Anwendung des neuen
Verfahrens auf die GmbH

Der Anwendungsbereich der elektro-
nischen Beurkundung von Willenser-
klärungen erstreckt sich zunächst auf 
Bargründungen einer GmbH, einschließ-
lich der UG (haftungsbeschränkt). Außer-
dem können im Zusammenhang mit der 

Digitalisierung im Gesellschaftsrecht: Online-Gründung einer GmbH 
und Online-Verfahren für bestimmte Registeranmeldungen

Gründung gefasste Beschlüsse beurkun-
det werden Dies umfasst z.B. die Be-
stellung des ersten Geschäftsführers 
oder eines Prokuristen und deren Be-
freiung von § 181 BGB.

Darüber hinaus wird auch für die On-
line-Beurkundung die Möglichkeit des 
vereinfachten Verfahrens mittels Mus-
terprotokoll ermöglicht (§ 2 III GmbHG) 
und das GmbHG zu diesem Zweck um 
eine zweite Anlage ergänzt. 

Daneben können bei der GmbH eben-
falls ab dem 1.8.2022 Vollmachten von 
Gründungsvertretern im Wege der Video-
beglaubigung formgerecht errichtet wer-
den können (§ 2 II GmbHG).

III.  Ablauf einer Online-Gründung
Eine Online-Gründung beginnt mit der
Anmeldung der Gründer im Onlinepor-
tal der Bundesnotarkammer oder über
die dazugehörige App. Hier können die
Beteiligten nach der Auswahl des zu-
ständigen Notars – soweit notwendig – 
Dokumente hochladen. Insbesondere
soll die Identifizierung durch den Notar 
vorbereitet werden können.

Zur Identifizierung bedarf es eines 
Lichtbildes und eines in § 16c BeurkG 
n.F. genannten elektronischen Identi-
tätsnachweises. Dieser elektronische
Identitätsnachweis kann der neue Per-
sonalausweis, die eID-Karte für EU/
EWR-Ausländer oder der elektronische
Aufenthaltstitel sein. Eines Lichtbildes
bedarf es nicht, sofern der jeweilige
Beteiligte dem Notar bekannt ist.
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Die Beurkundung an sich findet vollstän-
dig über das Portal der Bundesnotar-
kammer statt; das herkömmliche Proze-
dere wird in das Digitale gespiegelt. So 
bleibt es dabei, dass der Notar zu Be-
ginn die Identität der Beteiligten fest-
stellt. Dann wird die (elektronische) Nie-
derschrift in der (digitalen) Gegenwart 
des Notars den per Video zugeschalte-
ten Beteiligten vorgelesen und von ihnen 
genehmigt. Zum Schluss versehen die Be-
teiligten die fertiggestellte elektroni-
sche Niederschrift im Portal mit der eben-
falls dort erstellten qualifizierten elek-
tronischen Signatur, § 16b IV BeurkG.

IV. Beglaubigung von
Handelsregisteranmeldungen
Darüber hinaus erlaubt § 12 I 2 HGB nun 
auch die öffentliche Beglaubigung von
Anmeldungen zur Eintragung in das 

Handelsregister mittels Videokommu-
nikation. Aufgrund des kurzfristig ver-
abschiedeten DiREG gilt dies bereits ab 
dem 1.8.2022 für sämtliche Anmeldun-
gen zum Handelsregister, also nicht nur 
für solche einer GmbH.

V. Neuerungen ab August 2023
Ab dem 1.8.2023 werden auch Sach-
gründungen einer GmbH per Videobe-
urkundung möglich sein, Art. 6 Nr. 1
i.V.m. Art. 10 III DiREG. Eine Sachgrün-
dung kann jedoch nur dann im Online-
verfahren erfolgen, „sofern andere Form-
vorschriften nicht entgegenstehen“. Eine
Präsenzbeurkundung wird daher künf-
tig weiterhin erforderlich sein, wenn
daneben weitere Formvorschriften grei-
fen, die eine notarielle Beurkundung
voraussetzen. Dies betrifft insbesondere 
die Einbringung von Grundstücken und 

GmbH-Anteilen. Auch im Übrigen kann 
die Beurkundung der Veräußerung von 
Grundstücken oder GmbH-Geschäftsan-
teilen nicht im Onlineverfahren erfolgen.

Darüber hinaus werden die im Online-
verfahren möglichen Beurkundungs- 
und Beglaubigungsgegenstände erwei-
tert. Dies betrifft etwa die Satzungs-
änderung durch einstimmigen Gesell-
schafterbeschluss nach der Gründung 
(§ 53 III 2 GmbHG n.F.) und die Übernah-
me erklärung nach Kapitalerhöhung durch 
den Übernehmer (§ 55 I 2 GmbHG n.F.).

VI. Fazit
Das zum 1.8.2022 in Kraft tretende On-
line-Beurkundungsverfahren ist als
Modernisierung zu begrüßen. Zu hof-
fen ist, dass der Anwendungsbereich in 
der Zukunft noch erweitert wird.
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Anleihe
(Laufzeit)

Branche
WKN
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kurs
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aktuell

derzeitiger
Wert*

Depot-
anteil

Gesamt-
veränderung

seit Kauf

# Wochen
im Depot

Risiko-
einschät-

zung**
VST Building 
(2019)

Baustoffe 
A1H PZD

11.187 15.000 04/, 08/ und 
09/2016

74,58 8,50% 1.868 104,35 15.653 10,0% +56,6% 84 A-

HanseYachts II 
(2019)

Yachten 
A11 QHZ

4.413 5.000 16.10.14 88,25 8,00% 1.262 104,95 5.248 3,4% +47,5% 164 A-

Neue ZWL II 
(2021)

Automotive 
A13 SAD

4.050 5.000 08.07.16 81,00 7,50% 534 104,00 5.200 3,3% +41,6% 74 A-

Volkswagen 
(2030/49)

Automobile 
A1Z YTK

8.238 10.000 01/ und 
05/2016

82,38 3,50% 586 101,00 10.100 6,5% +29,7% 87 B+

Ferratum I 
(2018)

Finanz-Dienstlstgn 
A1X 3VZ

5.325 5.000 17.04.15 106,50 8,00% 1.062 104,50 5.225 3,3% +18,1% 138 A-

Jacob Stauder II 
(2020/22)

Privatbrauerei 
A16 1L0

5.125 5.000 24.02.17 102,50 6,50% 263 113,50 5.675 3,6% +15,9% 42 A-

4 finance 
(2016/21)

Finanz-Dienstlstgn 
A18 1ZP

25.936 25.000 10/2016, 01/, 04/ 
und 09/2017

103,74 11,25% 2.596 109,50 27.375 17,5% +15,6% 60 A-

Eyemaxx RE V
(2019/21)

Immobilien 
A2A AKQ

15.075 15.000 08/2016, 03/ 
und 04/2017

100,50 7,00% 969 107,00 16.050 10,3% +12,9% 70 A-

BeA Joh. Fr. Behrens II
(2017/20)

Befestigungstechnik 
A16 1Y5

10.650 10.000 03/ und 
04/2017

106,50 7,75% 566 109,50 10.950 7,0% +8,1% 38 A-

Euroboden II 
(2017/22)

Immobilien 
A2G SL6

10.025 10.000 10/2017 100,25 6,00% 92 104,75 10.475 6,7% +5,4% 8 A-

Homann 
(2020/22)

Holzwerkstoffe 
A2E 4NW

15.015 15.000 06/2017 100,10 5,25% 409 101,00 15.150 9,7% +3,6% 27 B+

Dt. Mittelstands-
anleihen Fonds

KMU-Fonds 
A1W 5T2

7.722 150 06/ und 
07/2017

51,31 0,00% 0 52,56 7.884 5,0% +2,1% 26 A-

publity WA 
(2020)

Immobilien 
A16 9GM

9.870 10.000 13.05.16 98,70 3,50% 552 95,00 9.500 6,1% +1,8% 82 A-

S.A.G. Solarstrom II #
(2017) 

Energiedienstleistung 
A1K 0K5

3.263 5.000 23.03.12 65,25 0,00% 483 35,00 1.750 1,1% -31,6% 297 –

Scholz 
(2019)

Recycling 
A1M LSS

1.548 5.000 16.09.16 30,95 0,00% 0 8,50 425 0,3% -72,5% 64 C

Gesamt 137.440 11.241 146.659 93,9%

Durchschnitt 6,5% +10,3% 84,1

*) in EUR

**) Volatilitätseinschätzung by BondGuide von A+ (niedrigstes) bis C-. Veränderungen grün (besser) bzw. rot (schlechter).

#) Hinweis auf möglichen Interessenkonflikt

Face/off

14% Zugewinn seit Jahresbeginn stehen zu Buche – neuer 

Rekord. Aber das alte Jahr ist nunmehr abgehakt: Schauen 

wir, wie man 2018 aufgestellt sein sollte.

Und wieder musste ein Filmtitel für die Headline herhalten – 

etwas Besseres war gerade nicht zur Hand. Prüfen wir mal, 

ob der Titel probat gewählt wurde von der Regie.

Unter dem Strich stehen besagte 14,0% Zuwachs 2017, und 

56,2% seit Start im August 2011. Das ist neuer Rekord. Und 

1/26 des Jahres steht noch bevor. Ich kann mich nur wieder-

holen: 2017 war exorbitant gut für praktisch alle Kurse von 

Übersicht – BondGuide Musterdepot

Startkapital KW 32/2011 100.000 EUR

Wertpapiere 146.659 EUR

Liquidität 9.504 EUR

Gesamtwert 156.163 EUR

Wertänderung total 56.163 EUR

seit Auflage August 2011 +56,2%

seit Jahresbeginn: +14,0%
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